
SATZUNG

l. Allgemeine Bestimmungen

2.

3.

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

Deutsche Konsum Real Estate AG.

Sie hat ihren Sitz in Broderstorf.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Oktober eines Jah-
res und endet am 30. September des Folgejahres. Für die Zeit vom 1. Januar

2015 bis zum 30. September 2015 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

a. der Erwerb, das Halten, das Verwalten im Rahmen der Vermietung, der

Verpachtung und des Leasings einschließlich notwendiger immobilien-
naher Hilfstätigkeiten sowie Veräußerung von Eigentum oder dinglichen
Nutzungsrechten an

aa. inländischen unbeweglichen Vermögen im Sinne des REITG mit

Ausnahme von Bestandsmietwohnimmobilien im Sinne des

REITG,

bb. ausländischen unbeweglichen Vermögen im Sinne des REITG,

soweit dieses im Belegenheitsstaat im Eigentum einer REIT-

Körperschaft, -Personenvereinigung oder-Vermögensmasse oder
einer einem REIT vergleichbaren Körperschaft, Personenvereini-

gung oder Vermögensmasse stehen darf und

cc. anderen Vermögensgegenständen im Sinne von § 3 Abs. 7
REITG,
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b. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an

Immobilienpersonengesellschaften im Sinne des REITG,

c. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an

REIT-Dienstleistungsgesellschaften im Sinne des REITG,

d. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an

Auslandsobjektgesellschaften im Sinne des REITG, und

e. der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Veräußern von Anteilen an

Kapitalgesellschaften, die persönliche haftende Gesellschafter einer

Immobilienpersonengesellschaft im Sinne des REITG sind und an dieser

vermögensmäßig nicht beteiligt sind.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem

Gegenstand des Unternehmens dienen oder mit ihm im Zusammenhang ste-

hen, soweit gesetzlich zulässig und vereinbar mit dem Status der Gesellschaft
als REIT-Gesellschaft im Sinne des REITG. Sie kann zu diesem Zweck auch

andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder ver-
äußern sowie Unternehmensveri:räge abschließen oder Unternehmen unter

einheitlicher Leitung zusammenfassen; sie kann ihren Betrieb auch ganz oder
teilweise veräußern und ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern, soweit diese Tätigkeiten nicht § 2 Abs. 1 dieser Satzung wider-
sprechen.

Entgeltliche Nebentätigkeiten für Dritte darf die Gesellschaft ausschließlich
über eine REIT-Dienstleistungsgesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 2 REITG

erbringen.

Der Handel mit unbeweglichem Vermögen im Sinne des § 14 Abs. 1 REITG
sowie erlaubnispflichtige Geschäfte gemäß § 34c GewO sind ausgeschlossen.

§ 3 Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen

1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären und sonstigen Inhabern von

zugelassenen Wertpapieren der Gesellschaft mit deren Zustimmung Informa-
tionen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.
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II. Grundkapital und Aktien

§ 4 Grundkapital

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 109. 926. 080,00 und ist einge-

teilt in 109. 926. 080 Stückaktien ohne Nennbetrag.

2. Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft vorhan-
dene Grundkapital wurde durch Formwechsel des Rechtsträgers bisheriger
Rechtsform, der Stafford Grundbesitz GmbH, Broderstorf, erbracht.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. März 2030 das Grundkapital der Ge-
Seilschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den In-
haber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 21.675.545,00 zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2025/ l). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in

demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital. Den Aktionären ist dabei

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht
kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Aktien von ei-

nern oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten, Wertpa-
pierinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzu-

bieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
Stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fäl-
len auszuschließen:

(i) um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

(ii) sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, insbesondere im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes),
oder anderen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen die
Gesellschaft, gewerblichen Schutzrechten, Immobilien, Erbbaurechten

oder sonstigen Sacheinlagen;

(iii) wenn die Aktien der Gesellschaft an einer inländischen Börse gehandelt
werden und die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und
der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
gehandelten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus-
gabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Wei-

se unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insge-
samt 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung des Genehmigten Kapitals
2025/1 in das Handelsregister bestehenden Grundkapitals oder - sofern
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dieser Betrag niedriger ist - 10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe der

neuen Aktien bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen (§ 203 Abs. 1
i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die Höchstgrenze von 10 % des
Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben
oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Be-

dienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wand-

lungspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
und/oder Genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschrei-

bungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

(iv) soweit der Bezugsrechtsausschluss dazu dient, um den Inhabern bzw.

Gläubigern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Op-

tions- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten,
die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben wurden bzw.
ausgegeben werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar

mindestens mit Mehrheit beteiligt ist, (i) neue Aktien in dem Umfang an-
zubieten, wie sie ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungs-
rechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zu-
stehen oder (ii) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-

währen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte
oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehen wür-

de;

(v) zur Durchführung einer Aktiendividende (Scrip Dividend), in deren Rah-
men den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlwei-

se (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien
aus dem Genehmigten Kapital 2025/1 in die Gesellschaft einzulegen.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der Aktienausga-
be, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er-

mächtigt, § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2025/1 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupas-
sen.

4. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 9.377.969,00 durch Ausgabe von bis zu
9. 377.969 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital l). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandel-
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5.

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten

Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der von der hlauptversamm-
lung vom 11. März 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 b) beschlossenen Er-
mächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder

Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Op-

tionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Opti-

onsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Ge-
Seilschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt,
soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus geneh-
migtem Kapital oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des

Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wand-

lungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten entste-
hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen
sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der
Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im
Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums so-
wie im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals l nach Ablauf der

Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder für die Er-
füllung von Options- oder Wandlungspflichten.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 0 durch Ausgabe von bis zu 0 neuen, auf
den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Wandelteilschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft am 30. Januar
2015 auf Grundlage der von der Hauptversammlung vom 30. Januar 2015 be-

schlossenen Ermächtigung in zwei Tranchen im Gesamtvolumen von EUR
37.000.000,00 ausgegeben wurden und eine Laufzeit bis zum 30. Januar

2025 haben, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder Aktien einer ande-
ren börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der
Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat
wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
gäbe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammen-
hang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fas-
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sung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung des Beding-
ten Kapitals II nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandlungsrech-
ten.

6. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.297.576,00 durch Ausgabe von bis zu
5.297.576 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechti-

gung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital III). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis er-
höhen wie das Grundkapital. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewäh-
rung von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen

„Schuldverschreibungen"), jeweils mit Wandel- bzw. Optionsrechten oder

Wandlungs- bzw. Optionspflichten, die aufgrund der von der Hauptversamm-

lung am 1. April 2025 unter Tagesordnungspunkt 10 lit. a) beschlossenen Er-
mächtigung bis zum 31. März 2030 von der Gesellschaft oder durch ein nach-
geordnetes Konzernunternehmen der Gesellschaft, an dem die Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar mindestens mit der Mehrheit beteiligt ist, begeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der von
der htauptversammlung am 1. April 2025 unter Tagesordnungspunkt 10 lit. a)

beschlossenen Ermächtigung jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Opti-
onspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie,

jeweils ganz oder teilweise, von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuld-
verschreibungen gemäß der von der Hauptversammlung am 1. April 2025 un-
ter Tagesordnungspunkt 10 lit. a) beschlossenen Ermächtigung Gebrauch
gemacht wird und/oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen erfüllt werden oder soweit die Gesellschaft ein Wahl-
recht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien,

Aktien aus genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen börsennotierten
Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand wird ermächtigt,

die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entspre-
chend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sons-
tigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzu-
nehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nicht-
ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen nach

Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der Nichtausnutzung des

Bedingten Kapitals III nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options-
bzw. Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options- bzw. Wandlungs-
pflichten.
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§ 5 Inhaberaktien

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber (Inhaberaktien).

2. Wird eine Kapitalerhöhung vorgenommen und enthält der Erhöhungsbe-
schluss keine Angaben darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf
den Namen lauten sollen, so haben sie ebenfalls auf den Inhaber zu lauten.

3. Bei der Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG und die Gewinnbeteiligung abweichend von § 60
Abs. 3 AktG festgestellt werden.

4. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlos-

sen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelur-
künden) oder über mehrere Aktien (Sammelurkunden) auszustellen. Ebenso
ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneue-

rungsscheinen ausgeschlossen.

5. Die Form und der Inhalt von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneue-

rungsscheinen sowie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneue-
rungsscheinen setzt der Vorstand fest.

III. Der Vorstand

§ 6 Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Es können stellver-

tretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vor-
standsmitglieder und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss
der Anstellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den
Aufsichtsrat. Soweit der Vorstand aus mehreren Personen besteht, kann der

Aufsichtsrat einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden

Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.

Die Vorstandsmitglieder werden auf maximal fünf Jahre bestellt. Die Wieder-
bestellung ist zulässig.

Soweit keine Einigung mit dem Aufsichtsrat erzielt wird, ist eine Amtsniederle-

gung der Vorstandsmitglieder nur aus wichtigem Grund möglich.



-8-

§ 7 Beschlussfassung des Vorstands, Geschäftsordnung

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit der

an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstandes gefasst,
soweit das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, wenn der Vor-
stand aus mehr als zwei Personen besteht.

Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Ein
etwaiger Geschäftsverteilungsplan des Vorstandes bedarf seiner Zustimmung.

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

Die Mitglieder des Vorstandes haben die Geschäfte der Gesellschaft nach

Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand
und des Geschäftsverteilungsplanes zu führen.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmit-
glied und einen Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt dieses die Gesellschaft allein.

Auch bei Bestellung mehrerer Vorstandsmitglieder kann der Aufsichtsrat allen
oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsmacht erteilen. Allen

oder einzelnen Vorstandsmitgliedern kann der Aufsichtsrat Befreiung von dem
Mehrvertretungsverbot des § 181, 2. Alternative, BGB erteilen.

IV. Der Aufsichtsrat

§ 9 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

1 Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.

2. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäfts-

jähr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist
möglich.

3. Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für mehrere

bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie wer-

den nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Auf-
sichtsrates, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie ge-
wählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, oh-
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ne dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des
Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Haupt-

Versammlung, in der mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abge-
gebenen Stimmen umfasst, ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spä-
testens jedoch mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Ein-

haltung einer Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund niederlegen.
Die Niederlegung muss durch Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand

unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates erfolgen. Der
Vorstand hat das Recht, auf die Einhaltung der Kündigungsfrist nach Satz 1

zu verzichten. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt
hiervon unberührt.

§10 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter

Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter für die in § 9 Abs. 2

dieser Satzung bestimmte Amtszeit oder für einen kürzeren vom Aufsichtsrat
bestimmten Zeitraum. Stellvertreter haben die Rechte und die Pflichten des

Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wenn dieser verhindert ist. Unter mehreren

Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge.

Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vor Ablauf der Amts-

zeit aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für
die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§11 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat alte Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die

Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht
das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Ge-
Seilschaft dies erfordert.

Der Vorstand hat die Zustimmung des Aufsichtsrats zu bestimmten Geschäf-
ten einzuholen, wenn dies die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, die Ge-

schäftsordnung des Vorstandes oder der Aufsichtsrat durch besonderen Be-
schluss bestimmen.

Der Aufsichtsrat hat jederzeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des
Vorstands zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der

Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Er kann
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damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sach-
verständige beauftragen.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem gesetzlich festgelegten Um-
fang zu berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat jederzeit einen Be-
rieht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen

und gesellschaftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie

über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die für die Lage der
Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein können.

§12 Willenserklärungen des Aufsichtsrats

Willenserklärungen des Aufsichtsrats und gegebenenfalls seiner Ausschüsse wer-
den namens des Aufsichtsrats durch seinen Vorsitzenden oder, im Fall seiner Ver-

hinderung, durch seinen Stellvertreter abgegeben.

§13 Sitzungen/Einberufung

Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss
zweimal im Kalenderhalbjahr tagen. Er hat ferner Sitzungen dann abzuhalten,
wenn es gesetzlich erforderlich ist oder sonst im Interesse der Gesellschaft

geboten erscheint.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des Auf-

sichtsrates mit einer Frist von vierzehn Tagen unter Bestimmung des Ortes,
der Zeit und der Form der Sitzung in Textform einberufen. Bei der Berechnung
der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit-
zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates diese Frist angemessen verkürzen und mündlich, telefonisch oder

mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel (insbesondere E-
Mail) einberufen; zwischen Einladung und Sitzungstag sollen stets mindestens
drei Tage liegen.

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen.

§14 Beschlussfassung

1 Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst.

2. Schriftliche, telefonische, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ge-
bräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videokonferenz,
durchgeführte Beschlussfassungen sind zulässig, wenn der Vorsitzende des
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6.

Aufsichtsrats oder, im Falle seiner Verhinderung, sein Stellvertreter dies für
den Einzelfatt bestimmt. Ein Widerspruchsrecht der übrigen Mitglieder des

Aufsichtsrats hiergegen besteht nicht. Als Frist für die Stimmabgabe gelten die
Regelungen über die Einberufung von Sitzungen des Aufsichtsrats gem. § 13
Abs. 2.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind
und an der Beschlussfassung mindestens drei Mitglieder teilnehmen. Ein Mit-

glied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Ab-

Stimmung der Stimme enthält.

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Beschlussfassungen des Auf-
sichtsrates dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder

schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber hinaus können abwe-
sende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nach-

träglich, wenn der Leiter der Sitzung oder, im Falle seiner Verhinderung, sein
Stellvertreter dies für den Einzelfall vor Beginn der Beschlussfassung und un-

ter Festlegung einer angemessenen Frist bestimmt, mündlich, telefonisch, per
Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikati-
onsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben; ein Widerspruchs-
recht der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats hiergegen besteht nicht.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend
etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder, falls die-
ser nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters

den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die
zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenser-

klärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschrif-

ten zu fertigen und aufzubewahren. Sie sind vom Vorsitzenden der Sitzung
oder bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen vom Leiter der Ab-
Stimmung zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzuleiten.

§15 Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung
selbst fest.
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§ 16 Ausschüsse

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner

Mitte Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch
besonderen Beschluss Aufgaben und entscheidende Befugnisse übertragen.
Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten.

Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen der § 13 Abs. 2 bis 3,

§ 14 Abs. 1, 2, 4bis 7 sowie § 15 sinngemäß; die Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrates kann im Rahmen des Gesetzes Abweichendes anordnen. Bei Ab-

Stimmung und bei Wahlen gibt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des

Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlag.

§17 Vergütung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen

eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Grundvergütung von

jährlich EUR 20.000. Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates soll die feste,

nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Grundvergütung jährlich EUR

40.000 betragen, für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates

EUR 30. 000.

2. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und des Konfliktausschusses erhal-

ten zudem eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Ausschuss-

Vergütung von jährlich EUR 2. 500. Die Vorsitzenden des Konfliktausschusses

und des Prüfungsausschusses erhalten je das Doppelte dieser Ausschuss-

Vergütung (d. h. EUR 5.000), die jeweiligen Stellvertreter je das Eineinhalbfa-

ehe der Ausschussvergütung (d. h. EUR 3. 750). Für Vorsitzende, stellvertre-

tende Vorsitzende und/oder Mitglieder mehrerer Ausschüsse des Aufsichtsra-

tes kumulieren sich die Ausschussvergütungen entsprechend.

3. Aufsichtsratsmitglieder oder Mitglieder des Prüfungs- bzw. Konfliktausschus-
ses, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder

dem jeweiligen Ausschuss angehören, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.

4. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft
erstattet.

5. Die Gesellschaft wird zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflicht-
Versicherung (D&O-Vermögenschadenhaftpflichtversicherung) abschließen,
die in angemessener Form die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstä-
tigkeit abdeckt.
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§18 Änderungen der Satzungsfassung

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betref-
fen, zu beschließen.

V. Die Hauptversammlung

§19 Einberufung der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer Deut-
sehen Wertpapierbörse im Bundesgebiet oder in einer anderen deutschen

Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt. Der Vorstand wird ermächtigt
unter den Voraussetzungen des § 118a Abs. 1 S. 2 AktG vorzusehen, dass
die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle
Hauptversammlung). Die vorstehende Ermächtigung ist befristet bis zum 12.
Juli 2028.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vor-

geschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.

Die Einberufung muss mindestens sechsunddreißig Tage vor dem Tag der
Versammlung unter Mitteilung der Tagesordnung im Bundesanzeiger be-

kanntgemacht werden; dabei sind der Tag der Bekanntmachung und der Tag
der Versammlung nicht mitzurechnen.

Die Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Ent-
lastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Bestellung
des Abschlussprüfers und - in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen - über
die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptver-

Sammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjah-
res statt. Außerordentliche Hauptversammlungen können durch den Vorstand
oder durch den Aufsichtsrat so oft einberufen werden, wie es im Interesse der

Gesellschaft erforderlich erscheint.

Die Hauptversammlung ist innerhalb der gesetzlichen Frist einzuberufen. Der
Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. Im Übrigen gilt § 121 Abs. 7 AktG.
Die Übermittlung der Mitteilung nach § 125 Abs. 1 AktG an Kreditinstitute ist
auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist be-

rechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu versenden; ein Anspruch hierauf
besteht jedoch nicht.
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6. Sind alle Aktionäre erschienen oder vertreten, kann die Hauptversammlung
Beschlüsse auch ohne Einhaltung der vorstehenden Form- und Fristvorschrif-

ten fassen, wenn kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht.

§ 20 Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung an-
melden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung

hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder engli-
scher Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (letzter
Anmeldetag) zugehen. Bei der Berechnung der Anmeldefrist sind weder der
Tag des Zugangs der Anmeldung noch der Tag der Hauptversammlung mitzu-
rechnen.

Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der hlauptversammlung
durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache
erstellte und auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung
bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Insti-

tut nach; hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis durch den Letztintermediär

gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss der Gesellschaft unter der
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor
der Versammlung zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt, diese Frist in der
Einberufung zu verkürzen.

Wenn Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, ist in der Einberufung zur
Hauptversammlung zu bestimmen, wie die Aktionäre ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachzuweisen haben.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch

ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elekt-
ronischer Kommunikation abgeben dürfen (Brielwahl). Der Vorstand ist dabei

auch ermächtigt, Umfang und Verfahren der Briefwahl im Einzelnen zu regeln.
Eine etwaige Ermöglichung der Briefwahl und die dazu getroffenen Regelun-
gen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-
Sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmäch-

tigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilwei-
se im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-
Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren
der Online-Teilnahme zu treffen. Eine etwaige Ermöglichung der Online-
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Teilnahme und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung
der Hauptversammlung bekanntzumachen.

§ 21 Stimmrecht

1. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn in der Einberufung nicht
eine Erleichterung bestimmt ist. Die Einzelheiten der Vollmachtserteilung, ih-
res Widerrufes und des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung
in den Gesellschaftsblättern bekanntgemacht.

§ 22 Vorsitz in der Hauptversammlung und Frage- und
Rederecht der Aktionäre

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats,
einer seiner Stellvertreter, ein sonstiges von dem Aufsichtsratsvorsitzenden zu

bestimmendes Mitglied des Aufsichtsrats oder eine sonstige vom Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats dazu bestimmte Person.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge, in der
die Verhandlungsgegenstände der Tagesordnung erledigt werden. Er legt zu-
dem die Form der Stimmrechtsausübung sowie die Art und das Verfahren der
Abstimmung fest.

Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-
messen beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der hlaupt-
Versammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Ver-

handlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
sowie des einzelnen Rede- oder Fragebeitrages angemessen festzusetzen.

§ 23 Beschlussfassung der Hauptversammlung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes
vorschreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Be-

schlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht
durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfa-
ehe Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht
als Stimmabgabe.
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2. Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als

abgelehnt.

3. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht
erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die

die höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. Bei gleicher Stimmenzahl im

zweiten Wahlgang entscheidet das vom Vorsitzenden der Hauptversammlung
zu ziehende Los.

§ 24 Ton- und Bildübertragungen

Mitgliedern des Aufsichtsrates ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im
Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen sie mit
erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der

Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten.

Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Vorstands in Abstimmung
mit dem Versammlungsleiter auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton

übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der

die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Anordnung der Ubertra-
gung, ihr Umfang und ihre Form ist mit der Einberufung bekanntzumachen.

§ 25 Niederschrift über die Hauptversammlung

1 Über die Verhandlung in der Hauptversammlung wird nur insoweit eine notari-
eile Niederschrift aufgenommen, als dies gesetzlich erforderlich ist.

2. Die Niederschrift hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Be-

Ziehung auf ihre Vertreter volle Beweiskraft.

3. Eine Beifügung der Vollmachten zu der Niederschrift ist nicht erforderlich.

VI. Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinns

§ 26 Jahresabschlüsse und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und
Aufsichtsrats

1. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und, falls gesetzlich erforderlich, den
Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr in den ersten drei Monaten ei-
nes jeden Geschäftsjahrs aufzustellen und den Abschlussprüfern einzu-

reichen. Diese Unterlagen sind unverzüglich nach Eingang des Prüfungsbe-
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richts mit diesem sowie mit dem Vorschlag für den Beschluss der Hauptver-
Sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzule-

gen.

2. Der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind ab dem Zeitpunkt der

Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Falls ein Lagebericht gesetzlich erfor-

derlich ist, ist er auf gleiche Weise auszulegen.

3. Die Hauptversammlung beschließt jährlich nach Entgegennahme des gemäß
§ 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts in den ersten
acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und
Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des
Abschlussprüfers und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Fest-
Stellung des Jahresabschlusses.

4. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie

von dem Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzlichen Rückla-
gen einzustellenden Beträge und eines etwaigen Verlustbetrages verbleibt, bis
zu 100 % in eine andere Gewinnrücklage einstellen, sofern die anderen Ge-
winnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder nach Ein-
Stellung übersteigen würden.

§ 27 Gründungskosten

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung der
Stafford Grundbesitz GmbH in die Deutsche Konsum Grundbesitz AG im Gesamt-

betrag von bis zu EUR 15.000,00.



Notarbescheinigung gem. § 181 l 2 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der vorstehenden Satzung mit
dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 06. 02.2026 über die Änderungen der Satzung und die
unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten
vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, den 06. 02.2026

L. S.

gez. Dr. Boll
Notar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Berlin, den 09.02.2026

Dr. Valentin Boll, Notar


